
Entwicklung der Verfassungsordnung in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands

strebt, das Volk von der Politik fernzuhal
ten und es von der tagtäglichen Teilnahme an 
den Staatsangelegenheiten auszuschalten.

Der neue sozialistische Staat der Deutschen 
Demokratischen Republik wird dagegen nur 
dann eine unüberwindliche Kraft darstellen, 
wenn er dem werktätigen Volk nahesteht, 
wenn er die Werktätigen in die Politik einbe
zieht und das Volk zur ständigen, systema
tischen, aktiven und entscheidenden Teilnahme 
an der Leitung des Staates heranzieht.

Deshalb ist die alte administrative Gliede
rung, selbst mit den nach 1945 vorgenomme
nen Änderungen, jetzt zu einer Fessel der neuen 
Entwicklung geworden. Die örtlichen Organe 
der Staatsgewalt müssen deshalb so reorgani
siert werden, daß der Staatsapparat die Mög
lichkeit erhält, den Willen der Werktätigen, 
der in den Gesetzen der Deutschen Demokra
tischen Republik zum Ausdruck gebracht ist, 
unverbrüchlich zu erfüllen und, gestützt auf 
die Initiative der Massen, eine Politik des 
werktätigen Volkes durchzuführen.

Der territoriale Wirkungsbereich der örtli
chen Organe der Staatsgewalt muß deshalb so 
bestimmt werden, daß diese Organe die Leitung 
des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus 
vollauf verwirklichen können. Die wirksame 
Anleitung und Kontrolle der unteren Organe 
durch die übergeordneten sowie durch das 
Volk selbst müssen gesichert werden. Dadurch 
wird unser Staat gestärkt, der eines der wichtig
sten Instrumente des Aufbaus des Sozialismus 
in unserem Lande ist.

Hiervon ausgehend beschließt die Volks
kammer der Deutschen Demokratischen Repu
blik folgendes Gesetz:

§ I *
(1) Die Länder haben eine Neugliederung 

ihrer Gebiete in Kreise vorzunehmen.
(2) Die Abgrenzung der Kreise hat so zu 

erfolgen, daß sie den wirtschaftlichen Erfor
dernissen entspricht und die Durchführung al
ler staatlichen Aufgaben, insbesondere die 
wirksame Anleitung und Kontrolle der staat

lichen Organe in den Gemeinden gewährleistet 
ist.

§*
(1) Die Länder haben jeweils mehrere Krei

se in Bezirke zusammenzufassen.
(2) Die Abgrenzung der Bezirke hat so zu 

erfolgen, daß sie den wirtschaftlichen Erfor
dernissen entspricht und die Durchführung al
ler staatlichen Aufgaben, insbesondere die 
wirksame Anleitung und Kontrolle der staat
lichen Organe in den Kreisen gewährleistet ist.

§ 3
Der Ministerrat der Deutschen Demokrati

schen Republik wird beauftragt, die erforder
lichen Maßnahmen zu treffen, um die Einheit
lichkeit des Aufbaus und die fortschreitende 
Demokratisierung der Arbeitsweise der örtli
chen Organe der Staatsgewalt zu gewährleisten.

§4
Die Dienststellen der Regierung der Deut

schen Demokratischen Republik regeln für ih
ren Geschäftsbereich im Einvernehmen mit der 
Koordinierungs- und Kontrollstelle für die 
Arbeit der Verwaltungsorgane

a) die Überleitung der bisher von den Lan
desregierungen wahrgenommenen Aufgaben 
auf die Organe der Bezirke,

b) die Anpassung der Gliederung ihrer nach- 
geordneten Dienststellen an die neue Struktur 
der örtlichen Staatsorgane.

§ 5
Die durch das Gesetz vom 19. Juni 1952 über 

den Staatshaushaltsplan 1952 (GBl. S. 483) für 
die Haushalte der Länder und Kreise für das 
Jahr 1952 bestätigten Einnahmen und Ausga
ben sind vom Ministerrat auf die Bezirke und 
die neuen Kreise umzulegen unter entsprechen
der Änderung der Bestimmungen über die Fi
nanzierung der Ausgaben sowie über Haus
haltseinsparungen und Reserven.

§.6
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in 

Kraft.

Gesetz über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 17. 4. 1963 (GBL I S. 89)

§ 1
Das auf dem VI. Parteitag der Sozialisti

schen Einheitspartei Deutschlands beschlossene 
Programm stellt dem Ministerrat und allen 
Staats- und Wirtschaftsorganen die Aufgabe, 
den umfassenden Aufbau des Sozialismus be
wußt und planmäßig zu leiten, die Produktiv

kräfte und die sozialistischen Produktionsver
hältnisse ständig zu entwickeln, die materiellen 
und kulturellen Lebensbedingungen des Vol
kes zu verbessern, die schöpferische Initiative 
der Werktätigen zu fördern, das sozialistische 
Bewußtsein zu stärken und die sozialistische 
Ordnung vor feindlichen Machenschaften zu

* Vgl. hierzu die Gesetze der einzelnen Länder über die weitere Demokratisierung des Aufbaus 
und der Arbeitsweise der staatlichen Organe, sämtlich vom 25.7. 1952 (GVBl. des Landes Bran
denburg I, S. 15; Reg.Bl. für Mecklenburg S. 61; GVBl. Land Sachsen I, S. 325; Gesetz- und 
Amtsblatt des Landes Sachsen-Anhalt S. 213; Reg.Bl. für das Land Thüringen I, S. 177).


